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Paragraphen gerade auch nicht, allerdings erfüllt Fall zwei unterjährig schlicht die
Aufnahmebedingungen der BFS2 nicht. Kein HS10, keine BFS2. Und da die BFS1 einjährig ist
und das halbjahreszeugnis nur ein "Zwischenstand" ist und danch die noten fortlaufend
weitergesammelt werden, hat die Person in Fall zwei keine formale zugangsberechtigung.

Die BSF2 ist ja nicht sowas wie eine Oberstufe, in die man automatisch "hochrückt", wenn die
Noten passen. Im Grunde sind das zwei verschiedene Bildungsgänge für die man sich je separat
bewirbt.
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